
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/3/4 11Os191/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1997

Norm

StGB §128 D

StGB §146 C1

StGB §147 Abs3

Rechtssatz

Für die strafrechtliche Schadensberechnung ist der generelle Marktwert und nicht ein nach dem Anerbenrecht

gegebenenfalls zu bestimmender Übernahmswert - welcher in der Regel unter dem Verkehrswert liegt - maßgeblich.

Entscheidungstexte

11 Os 191/96

Entscheidungstext OGH 04.03.1997 11 Os 191/96
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